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Gericht 

Verwaltungsgerichtshof 

Entscheidungsdatum 

13.09.1988 

Geschäftszahl 

87/04/0031 

Rechtssatz 

Die Befähigung - und zwar die volle Befähigung ist nicht Gegenstand, sondern (kumulative) Voraussetzung der 
Nachsicht. 


